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Veranstaltungen 
Sie interessieren sich für Veranstaltungen in Rain? Dann besuchen Sie unsere Website. Unter 
www.rain.de – Aktuelles - Veranstaltungen finden Sie unseren täglich aktualisierten Veranstaltungs- 
kalender. Schauen Sie doch mal Rain! 

 
Bekanntmachung einer Sitzung der Schulverbandsversammlung  
des Gemeinsamen Gremiums  
Am Dienstag, 23. Juli 2019, 9.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Landratsamtes in Donauwörth 
eine gemeinsame Sitzung des Kreisbauausschusses und der Schulverbandsversammlung statt. 

Im Anschluss tagt der Schulverband Mittelschule im Zimmer A300/Fuggerhaus weiter.  

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil: 

1. Neubau Schulzentrum Rain: Sachstandsbericht (u.a. notwendige Artenschutzmaßnahmen, 
    Trennung EDV-Netzwerke MS und RS) 
2. Sonstiges – nachträglich eingegangene Gegenstände - Bekanntgaben 

Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an. 

 
Bekanntmachung einer Sitzung der Schulverbandsversammlung 
Am Dienstag, 23. Juli 2019, findet im Anschluss an die gemeinsame Sitzung des Bauausschusses des 
Landkreises Donau-Ries und der Schulverbandsversammlung im Zimmer A300/Fuggerhaus des 
Landratsamtes in Donauwörth eine Sitzung des Schulverbandes Mittelschule statt.  

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil: 

1. Prüfungsbericht örtlicher Rechnungsprüfungsausschuss zur Jahresrechnung 2018 
2. Feststellung der Jahresrechnung 2018 
3. Entlastung zur Jahresrechnung 2018 
4. Abschlussbericht Wasserschaden Mittelschule Rain 
5. Bekanntgabe Ausschreibungsergebnis Erdgaslieferung ab 01.01.2020 – 31.12.2020 

Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an. 

 
Bekanntmachung einer Stadtrats-Sitzung 
Am Dienstag, 23. Juli 2019, 19:00 Uhr, findet im großen Sitzungssaal des Rathauses Rain eine Stadt-
rats-Sitzung statt.  

Tagesordnung: 
1. Bauanträge 
2. Festsetzung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser und Erlass der entsprechenden Ände-

rungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung  
der Stadt Rain  

3. Berufung des Gemeindewahlleiters und seines Stellvertreters  
4. Vorstellung des Konzepts: Neues Gemeindezentrum DITIB Rain e. V., im Mischgebiet Holunderweg  
5. Erschließung Baugebiet „Am Staudheimer Weg“, Mittelstetten: Vorstellung Bauentwurf  
6. Bekanntgaben 

Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an 

Mitteilungsblatt 
der Stadt Rain 

Geschäftszeiten Rathaus: 
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.30 Uhr 
Montag bis Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr 
Bürgeramt: Donnerstag bis 18.00 Uhr 
Telefon 09090/703-0, Fax 09090/703-139 
E-Mail-Adresse: info@rain.de 
http://www.rain.de 

http://www.rain.de/
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Kontrolle der Grabsteine auf den Friedhöfen 
Für die Sicherheit auf den Friedhöfen ist die Stadt verantwortlich. Besonders die Grabmale müssen im 
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht regelmäßigen Kontrollen (jedoch mindestens einmal jährlich) 
unterzogen werden, um potentielle Gefahren durch das Umfallen auszuschließen. Die Grabnutzungsbe-
rechtigten tragen die Verantwortung für die Erhaltung der Standsicherheit und haften für jeden Schaden, 
der durch nicht verkehrssichere Grabmale oder sonstige Grabausstattung verursacht wird. Die Kontrolle 
der Standsicherheit der Grabmale wird mittels Gerät gemäß den Unfallverhütungsvorschriften in der 
Woche vom 29.07.2019 bis 02.08.2019 durch die Firma Stolzenberger durchgeführt. Alle Nutzungs-
berechtigten werden gebeten, bis zur Durchführung der Kontrolle selbst die Standsicherheit der Grab-
steine zu prüfen und ggf. fachgerecht instand zu setzen. Grabmale sind so zu fundamentieren und zu 
befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen 
oder sich senken können. 

 
Spende Blut, rette Leben 
Der nächste Blutspende-Termin findet am Dienstag, den 23.07.2019, von 16 bis 20 Uhr, in der           
Johannes-Bayer-Grundschule, Preußenallee 30, 86641 Rain, statt. 

 
Abgabe der Anträge zur Jugendförderung und zum Übungsleiterzuschuss 2019 
Die Stadt Rain macht darauf aufmerksam, dass die Anträge zur Jugendförderung sowie zum Übungs-
leiterzuschuss bis spätestens 31.07.2019 bei der Stadt Rain einzureichen sind.  
Verspätet eingegangene Anträge werden nicht mehr berücksichtigt. 

 
Betreuung in den Sommerferien 
Der Grundschulverband bietet in den Sommerferien, 02. September bis 09. September 2019 jeweils      
8 – 13 Uhr, die Betreuung für Kinder im Grundschulalter an.  

Die Anmeldungen sollten bis spätestens Montag, den 22. Juli 2019, bei der Mittagsbetreuung bzw. dem 
Sekretariat der Johannes-Bayer-Grundschule abgegeben werden. Die Anmeldungen sind dringend er-
forderlich, da Vorbereitungen z. B. für Bastelarbeiten etc. auf die Anzahl der Kinder abgestimmt werden 
müssen. In absoluten Ausnahmefällen können Sie Ihr Kind auch unangemeldet während der genann-
ten Ferien zur Betreuung bringen. In diesen Fällen ist die Betreuungsgebühr von 5,- Euro/Tag unter Vor-
lage des Anmeldeformulars beim Betreuungspersonal bar zu entrichten.  Unter www.rain.de/Verwaltung 
& Bürger/Bildung und Erziehung/Mittags- und Ferienbetreuung finden Sie ausführliche Informationen 
und, getrennt für die einzelnen Ferien, die Anmelde-Formblätter.  

Für Rückfragen zur Ausgestaltung der Ferienbetreuung erreichen Sie die Betreuerinnen an Schultagen 
zwischen 11.20 und 11.45 Uhr unter 09090/95997-319.  

 
Vorankündigung - Sommerkino in Rain 
Die Stadt Rain veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Kinopalast Neuburg diesen Sommer wieder ein 
Open-Air-Kino in Rain! 

Zeitraum: 15.08.–31.08.2019 – jeweils donnerstags, freitags und samstags (ab Einbruch der      
Dunkelheit) 

Ort:   Leutnantschanze (im Stadtpark Rain) 

Nähere Informationen zu Spielzeiten und Filmprogramm finden Sie unter www.rain.de. 

 
Halten und Ausführen von Hunde in freier Natur 
Viele Jäger beschweren sich immer wieder über freilaufende, beziehungsweise streunende Hunde. Es 
kommt immer wieder zu Vorfällen mit freilaufenden Hunden, die Wildtiere jagen oder reißen. Die Ver-
antwortlichen des Jagdverbands appellieren „eindringlich“ an die Hundehalter, in freier Wildbahn auf ihre 
Tiere zu achten. Insbesondere in Waldgebieten sollten die Hunde an die Leine genommen werden. 
Ebenso sollten Hund und Besitzer die Wege nicht verlassen.  
Wer dabei erwischt wird, wie sein Hund wildert, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Außerdem 
seien Jäger befugt, Hunde, die erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden, zu erschießen.  

Auch viele Bürger möchten nicht von freilaufenden Hunden belästigt oder angesprungen werden.  
Es gehört zu den Pflichten als Hundehalter, verantwortungsbewusst seinen Hund auch auf freier Flur an 
die Leine zu nehmen. 

http://www.rain.de/Verwaltung
http://www.rain.de/
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Einbezugssatzung Gempfing-Überacker „Sonnenweg II“, Bekanntmachung Aufstellungsbe- 
schluss; Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Stadtrat hat am 09.07.2019 die Aufstellung der Einbezugssatzung Gempfing-Überacker „Sonnen-
weg II“ beschlossen und den Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst:  

Aufstellungsbeschluss: 
„Die Stadt Rain stellt auf Grundlage der Planzeichnung mit Satzung und Begründung des Planungsbüros 
Godts, Kirchheim, i.d. Fassung vom 09.07.2019 die Einbezugssatzung Gempfing-Überacker „Sonnen-
weg II“, auf. 

Der Geltungsbereich umfasst die Fl.Nrn. 797 (TF) und 797/1 (TF), Gemarkung Gempfing.“ 

Zudem wurde der Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst: 
„Der Entwurf der Einbezugssatzung Gempfing-Überacker „Sonnenweg II“ mit Planzeichnung und Be-
gründung, jeweils in der Fassung vom 09.07.2019, wird gebilligt.  

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist durchzuführen.“  

Anlass und städtebauliche Zielsetzung 
Für eine Teilfläche der Fl.-Nr. 797(TF) Gemarkung Gempfing, wurde bei der Stadt ein Antrag für den 
Neubau einer Lagerhalle gestellt. Die Fläche soll einer geordneten Nachverdichtung zugeführt werden. 
Die Lagerhalle soll dabei nördlich bzw. westlich der bestehenden Bebauung errichtet werden (ST Be-
schluss v. 31.07.2018). 

Eine Bebaubarkeit mit einer Lagerhalle ist derzeit bauplanungsrechtlich im Bereich der vorgesehenen 
Bebauung nicht zulässig, da diese im Außenbereich gem. § 35 BauGB liegt und auch die Voraussetzun-
gen nach § 35 Abs. 1 oder Abs. 2 BauGB nicht gegeben sind. 

Die Stadt ist bereit, durch Aufstellung einer Einbezugssatzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BauGB die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die angestrebte Bebauung zu schaffen. 

Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen Ortsrand von Überacker (siehe nachfolgender Über-
sichtsplan, Maßstab 1:10.000). 

Umgriff des Lageplanes: 
 

 
 
Die Einbezugssatzung Gempfing-Überacker „Sonnenweg II“ mit Planzeichnung und Begründung, jeweils 
in der Fassung vom 09.07.2019, sind  
 

vom 30.07.2019 bis einschließlich 03.09.2019 
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öffentlich in der Verwaltungsgemeinschaft Rain und im Rathaus der Stadt Rain, Büro für Stadtentwick-
lung, Hauptstraße 60, 86641 Rain, EG, Zimmer Nr. 17 (Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 12.30 
Uhr, Montag bis Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr) zu jedermanns Einsichtnahme ausgelegt. 

Die Unterlagen sind auch unter www.rain.de abrufbar. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden 
können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.  

Gerhard Martin 
1. Bürgermeister  

 
Ferienprogramm 2019 der Stadt Rain – es gibt noch freie Plätze! 
Wir haben noch freie Plätze, z.B. für Tagesfahrten in den Dino-Park und nach Rust oder sportliches wie 
Kegeln, Taekwondo und vieles mehr. Auch für viele kostenlose Veranstaltungen gibt es noch Karten. 

Die Anmeldungen für das Ferienprogramm Rain sind von Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr im 
Rathaus, im 2. OG – Zi-Nr. 44, bei Frau Leichtenstern möglich. 

Die noch offenen Kurse können Sie auf www.rain.de einsehen oder persönlich bzw. telefonisch unter     
0 90 90 / 703-117 erfragen. 

 
Internationaler Schüleraustausch · Lust Gastfamilie zu werden?    
Dringend Gastfamilien für Jugendliche aus El Salvador gesucht! 
Ermöglichen Sie einem jungen Menschen den Aufenthalt in Deutschland! Die kurzzeitige Erweiterung 
Ihrer Familie wird Ihnen Freude machen. Die Jugendlichen verfügen über Deutschkenntnisse, müssen 
ein Gymnasium besuchen und bringen für persönliche Wünsche ausreichend Taschengeld mit. 

EL Salvador:  Familienaufenthalt: 11.09. – 06.12.2019; Deutsche Schule San Salvador 
15 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen im Alter von Alter 16-17 Jahre 

Weitere Informationen bei: Schwaben International e.V., Uhlandstr. 19, 70182 Stuttgart 
Telefon: 0711 / 23729-13, Fax: 0711/23729-31, E-Mail schueler@schwaben-international.de;  
Internet: www.schwaben-international.de/schueleraustausch/ 

 
DONAURIESig säen – Mit heimischem Saatgut Artenvielfalt erhalten   
Mit unserem Projekt „DONAURIESig säen – Mit heimischem Saatgut Artenvielfalt erhalten“ möch-
ten wir zusammen mit den Kommunen und der Unterstützung von Landwirten neue artenreiche und blü-
hende Flächen in Kommunen schaffen. Das Besondere daran: wir verwenden dafür überwiegend Saat-
gut, welches von uns aus dem Landkreis Donau-Ries gewonnen wird. Aber nicht nur für die Anlage von 
Blühwiesen, sondern auch für die Beratung einer fachgerechten – und insektenfreundlichen Pflege ste-
hen wir gerne zur Verfügung.  

Genauere Informationen zum Projekt unter: https://lpv-don.de/projekte/donauriesig-saeen.html 

Für die Umsetzung des Projektes sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Denn im Fokus ste-
hen besonders Flächen der öffentlichen Hand wie die sogenannten „Eh-da-Flächen“: das sind kommu-
nale Flächen in der freien Landschaft oder in Siedlungen, die weder einer landwirtschaftlichen noch ei-
ner naturschutzfachlichen Nutzung unterliegen. Zu nennen sind beispielsweise ungenutzte Siedlungsflä-
chen (keine Bauplätze!), Wege – und Gewässerränder, Feldwege und deren Säume, Pachtflächen der 
Gemeinde oder andere öffentliche Grünflächen.  

Im Rahmen des Projektes haben Kommunen im Landkreis Donau-Ries die Möglichkeit für mehr kom-
munale Vielfalt einmalig staatliche Förderungen in Anspruch zu nehmen.  
Die Maßnahmenförderung beträgt 80 %. Für Mitgliedskommunen bedeutet dies einen Eigenanteil von    
10 %, bei Nicht-Mitgliedern einen Eigenanteil von 20 %. 

Das Projekt „DONAURIESig säen – Mit heimischem Saatgut Artenvielfalt erhalten“ hat eine Laufzeit bis 
April 2021. Falls Sie Interesse haben am Projekt teilzunehmen, möchte ich Sie bitten mir bis spä-
testens 31.07.2019 Rückmeldung zu geben. 
 

 
 

http://www.rain.de/
http://www.rain.de/
mailto:schueler@schwaben-international.de
http://www.schwaben-international.de/schueleraustausch/
https://lpv-don.de/projekte/donauriesig-saeen.html
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Ärztlicher Notfalldienst 
Feuerwehr und Rettungsdienst sind unter der gemeinsamen Notrufnummer 112 erreichbar. Der ärztliche 
Notfalldienst ist jetzt unter der bundeseinheitlichen kostenlosen Tel. 116117 erreichbar. 
Die bisherige Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes Bayern, ist weiterhin unter der Tel. 
01805/191212 (14 Cent pro Minute) erreichbar. Notdienst siehe GOIN-Bereitschaftspraxen 
www.goin.info/goin-bereitschaftspraxen/ 
 

Apotheken-Notdienst 
Ab 01.01.2014 gilt ein neuer Dienstplan mit geänderter Gruppeneinteilung der Apotheken in Asbach-
Bäumenheim, Burgheim, Donauwörth, Mertingen, Rain und Rennertshofen. Es erfolgt ein täglicher 
Dienstwechsel um 8.00 Uhr. 
Der Notdienstkalender ist im Internet unter www.lak-bayern.notdienst-portal.de abrufbar. Er ist 
außerdem täglich im Service-Teil der Donauwörther Zeitung veröffentlicht.  
 

http://www.goin.info/goin-bereitschaftspraxen/
http://www.lak-bayern.notdienst-portal.de/

